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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.05.1992

Index

L34009 Abgabenordnung Wien

Norm

LAO Wr 1962 §54 Abs1;

LAO Wr 1962 §7 Abs1;

Rechtssatz

Die grundsätzliche quali8zierte Mitwirkungsp:icht des Vertreters betre;end das Fehlen der erforderlichen Mittel zur

Abgabenentrichtung entbindet die AbgBeh dann nicht von ihrer Ermittlungsp:icht und Feststellungsp:icht, wenn sich

aus dem Akteninhalt deutliche Anhaltspunkte für das Fehlen dieser Mittel ergeben (Hinweis E 22.2.1991, 89/17/0144).
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